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Konsequenzen aus früheren Tierschutz- und Hygieneverstößen im 
Schlachthof Jena

Zum Antrag der Fraktionen CDU, DIE LINKE, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 5/6119

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Herr Staatssekretär, der Bericht war sehr dürftig und wirft Fragen auf, die noch 
beantwortet werden müssen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, DIE LINKE setzt auf regionale Wirtschaftskreisläufe.

(Beifall DIE LINKE)

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Jawohl!)

Daher ist es für uns klar, dass wir regionale Schlachthöfe brauchen und die, die wir haben, 
halten wollen. Gegenwärtig haben wir in Thüringen 26 kleine und mittlere Schlachthöfe 
und der Schlachthof Jena ist einer davon. Regionale Schlachthöfe haben den Vorteil, dass 
für die lebendig angelieferten Tiere keine langen Transportzeiten anfallen. Das ist gut mit 
Blick auf den Tierschutz und es ist auch gut, auch wenn es makaber klingt, mit Blick auf 
die Fleischqualität der geschlachteten Tiere. Regionale Schlachthöfe haben den Vorteil, 
dass sie Abnehmer für die regionalen Tierproduzenten sind und Zulieferer für den 
regionalen Lebensmittelhandel für die Fleischer, Gaststätten und Essensversorger. Das 
sorgt für kürzere Transportwege und damit werden weniger klimaschädliche Gase 
ausgestoßen. Unabdingbar für alle Schlachthöfe ist jedoch, dass die gesetzlichen 
Vorgaben hinsichtlich Tierschutz, Arbeitsschutz und Lebensmittelrecht eingehalten 
werden. Diese Einhaltung muss in einem entwickelten Land, wie es Thüringen ja wohl ist, 
eine Mindestanforderung sein, und darauf müssen sich Verbraucherinnen und 
Verbraucher und Schlachthofmitarbeiter und -mitarbeiterinnen verlassen können. Und 
Tierschutz, also die möglichst geringe negative Beeinträchtigung vor der Tötung, sind wir 
auch den Schlachttieren schuldig. Um diese Mindestanforderungen, so wie sie in den 
Gesetzen stehen, abzusichern, haben wir ein entwickeltes Kontrollsystem mit eindeutigen 
Verantwortungen, sollte man meinen und habe auch ich bislang gedacht. Natürlich könnte 
das Kontrollsystem besser ausgestattet sein, mehr Kontrolleure sollten eingestellt werden.

(Beifall DIE LINKE)

Das haben wir als LINKE-Fraktion und insbesondere meine Fraktionskollegin Diana 
Skibbe und ich immer wieder gefordert.

(Zwischenruf Abg. Primas, CDU: Nein.)

Na klar haben wir das gefordert, nur wenn Sie nicht zuhören, Herr Primas, dann ist das ja 
Ihr Problem.

(Beifall DIE LINKE)



Und dann stehen Sie hier und sagen, DIE LINKEN waren verantwortlich für Bischofferode 
- ja genau. Genau so. 

(Zwischenruf Abg. Primas, CDU: Genau so.) 

Also wir brauchen mehr Kontrolleure, um die Sicherheit von Lebensmitteln, Futtermitteln, 
Konsumgütern usw. zu gewährleisten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, man muss 
sich natürlich darauf verlassen können, dass Missstände, die bei Kontrollen festgestellt 
werden, auch abgestellt werden. Darauf muss man sich verlassen können, sonst war doch 
die Kontrolle hinfällig und da ist es ein bodenloser Skandal, wenn herauskommt, dass dies 
bei einem Betrieb nicht geschehen ist. Es ist ein Skandal, wenn erst während eines 
Insolvenzverfahrens thematisiert wird, dass der betroffene Schlachthof von Anfang, also 
von 2002 an, als der Schlachthof die lebensmittelrechtliche Zulassung bekommen hat, 
Schwierigkeiten bei der Überwachung gemacht hat, zehn Jahre lang. In den letzten 
Jahren, so wurde im Ausschuss berichtet, also von 2008 bis 2012, seien diese Probleme 
eskaliert. 

Im Januar 2013 - das wurde gesagt - meldete der Betrieb Insolvenz an; auch zu diesem 
Zeitpunkt waren die Zustände laut Überwachungsbehörde unhaltbar. Aber es war eben 
nicht nur zum Schluss so, dass die Zustände so schlimm waren. 4 Jahre lang waren die 
Zustände so schlimm. Dann bei der Insolvenz, wo auch die Mitarbeiter gemerkt haben, sie 
verlieren ihren Job, es sind ja mindestens 50 entlassen worden, da kam dann dieses 
anonyme Schreiben, wer auch immer das verfasst hat, aber dann kam das ja erst. Das hat 
Herr Kummer schon gesagt, es ist ja so, dass Abgeordnete des Thüringer Landtags nicht 
auf jedes anonyme Schreiben anspringen sollten, sondern erst einmal nachgegangen 
werden sollte, was auch passiert ist. 

In der Ausschuss-Sitzung im April 2013 wurde ein umfangreicher Bericht zur Kenntnis 
gegeben. Dieser Bericht aber ließ einem wirklich die Haare zu Berge stehen. Denn das 
wirkliche Problem mit dem Schlachthof und der Umgang seitens der Kontrollbehörden und 
des als oberste Kontrollbehörde zuständigen Sozialministeriums sind ja die Jahre vor der 
Insolvenz. Was dem Fass dem Boden ausschlägt ist doch, dass all die Jahre diese 
Hygiene- und Tierschutzverstöße auf höchster Kontrollebene bekannt waren und die 
Eigentümerin oder Betreiberin mit den Behörden Katz und Maus gespielt hat. Was dabei 
so skandalös wie traurig ist, offensichtlich haben sich das die Behörden über Jahre 
gefallen lassen, aus welchen Gründen auch immer. 

Auch der Wechsel an der Spitze des Ministeriums nach 2009 hat da nichts geändert. Es 
wurde nichts Grundlegendes unternommen. Das ist eigentlich ein Totalversagen. Da hätte 
man sich mehr erwünscht. Ich finde es auch schade, dass Frau Taubert jetzt nicht da ist. 

(Zwischenruf Staatssekretär Schubert: Das Veterinäramt ist zuständig.) 

(Zwischenruf Abg. Primas, CDU: Das versteht sie sowieso nicht, lass sie doch erzählen.) 

Herr Primas, natürlich ist die Veterinärbehörde zuständig. Das ist mir wohl klar. Aber im 
Endeffekt, wenn ein System nicht funktioniert, dann ist die oberste Ebene zuständig. Das 
ist eben der Unterschied. Das ist auch das, was Sie nicht kapieren, was ja gestern wie 
absurdes Theater angemutet hat. Herr Vogel war damals in der Regierung, war 
Ministerpräsident bei Bischofferode und da erzählen Sie auch irgendetwas anderes. 

(Zwischenruf Abg. Primas, CDU: Das ist kommunale Zuständigkeit.) 



Also Herr Staatssekretär ist da. Ich finde es schade, dass Frau Ministerin Taubert nicht da 
ist. Denn man muss doch einfach Tatsachen feststellen: Wenn Betäubungsanlagen nicht 
richtig funktionieren und bis zu 25 Prozent der Schweine ohne ordentliche Betäubung 
geschlachtet werden, wenn Rinder bis zu viermal in den Kopf geschossen werden, weil die 
Fixierung nicht richtig funktioniert, dann ist das ein schwerer Verstoß gegen den Tierschutz 
und das ist aber auch ein nicht hinzunehmender Verstoß gegen den Arbeitsschutz, gegen 
die Arbeitsbedingungen der Schlachter.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wie schlimm ist das denn für einen Schlachter, wenn der viermal nachschießen muss, weil 
sich das Tier hin und her schmeißt. Bei so einem Tatbestand ist neben der 
Tiermisshandlung unbedingt zu prüfen, ob ein Verstoß gegen den Arbeitsschutz vorliegt. 
Wenn Geräte und Anlagen verschmutzt sind, wenn bauliche Mängel bestehen, dann ist 
das ein schwerer Verstoß gegen das Lebensmittelrecht und dann reicht mir nicht, dass 
nach Aussagen der Zuständigen im Sozialministerium die Gesundheit der 
Verbraucherinnen und Verbraucher durch diese Hygienemängel nicht akut gefährdet 
waren. Und, Herr Staatssekretär, dieses Wort „akut“ haben Sie galanterweise aus Ihrem 
Bericht auch noch weggelassen und haben gesagt, sie waren gar nicht gefährdet. Auch 
latente Gefährdungen oder Gefährdungen, die durch Zusammenspiel verschiedener 
Faktoren auftreten könnten, sind nicht hinzunehmen. 19 Ordnungswidrigkeiten wurden von 
2008 bis 2012 festgestellt und eine Strafanzeige gestellt. Das muss man sich auch mal 
vorstellen. Da kommt der zuständige Kontrolleur, also der Tierarzt, und wird nicht 
reingelassen. Dass so etwas überhaupt gehen kann, ist auch ein Ding der Unmöglichkeit. 

Wie konnte passieren, Herr Staatssekretär, dass trotz dieser Verfahren keine 
Konsequenzen erfolgten? Und was bedeutet vor diesem Hintergrund Verhältnismäßigkeit? 
Verhältnismäßigkeit; klar, diese Eigentümerin, die mit den Behörden Schlitten gefahren ist, 
die hat jedes Rechtsmittel eingelegt. Trotzdem darf man dann nicht kuschen und sagen als 
Behörde, meine Sache ist verhältnismäßig. Wie kann passieren, Herr Staatssekretär, dass 
es erst 2012, als die Firma schon wirtschaftlich ins Trudeln gekommen war, ein Thema 
wurde, dass die Beseitigung der Mängel eine Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der 
Zulassung sind? Das ist doch vorher schon ein Thema gewesen? Wie kann es dann 
passieren, Herr Staatssekretär, dass die von der Zulassungsbehörde Mitte des Jahres 
2012 festgestellten Mängel, deren Beseitigung für die Aufrechterhaltung der Zulassung 
erforderlich war und bis zum 31.12.2012 verfügt wurde, Mitte Januar überwiegend 
fortbestanden? Wie kann es sein in einer Demokratie, dass in einem Betrieb, der 
Lebensmittel herstellt und Kontrollpersonal den Zutritt verweigert und der nach Aussagen 
des Kontrollpersonals seit Anbeginn Probleme bei Hygiene und Tierwohl hatte, dass es da 
keine öffentliche Debatte gab und damit verbunden natürlich auch kein öffentlicher Druck 
vonseiten der Verbraucherinnen und Verbraucher aufgebaut werden konnte? Denn das ist 
doch eine Stärke der Demokratie. Weil Probleme öffentlich und transparent werden, 
werden diese Probleme meist schneller und nachhaltiger beseitigt.

(Beifall DIE LINKE)

Viel zu lange ist beim Schlachthof Jena stillgehalten und sind die Tatbestände unter der 
Decke gehalten worden.

(Beifall DIE LINKE)



Diese Methode, zu deckeln, nur hinter vorgehaltener Hand zu reden, alles unter den 
Teppich zu kehren, trägt dazu bei, dass Probleme nicht gelöst werden, das kennen wir 
doch aus unserer Geschichte. Das zu tun, ist definitiv der falsche Weg. Auch hier, Herr 
Staatssekretär, ist auf oberster Ebene versagt worden. Und da muss ich auch zu einigen 
Kollegen, eigentlich aller Fraktionen - und Herr Primas hat es ja vorhin noch einmal 
angesprochen -, sagen, kein Abgeordneter sollte sich einen Maulkorb verpassen lassen 
oder sich selber zum Stillhalten verpflichten, wenn so ein Skandal vorliegt. Wenn ich dann 
angegriffen werde, weil ich den Skandal in die Öffentlichkeit gebracht habe - jetzt ist Herr 
Weber leider nicht da, ich sehe ihn nicht; ach so, er ist entschuldigt; kann er nachlesen -, 

(Zwischenruf Abg. Emde, CDU: Das wird er auch machen und Ihre Rede besonders 
intensiv lesen.)

immer werde ich mich nach meinem Gewissen verhalten. Angesichts solcher Missstände 
in Lebensmittelhygiene und Tierschutz stillzuhalten, kann ich mit meinem Gewissen nicht 
vereinbaren. 

(Zwischenruf Abg. Primas, CDU: Sie haben es bis heute nicht begriffen und Sie werden es 
nicht begreifen, das ist sinnlos.)

Sie haben wohl alles begriffen und deswegen stehen wir hier und diskutieren diese 
Missstände. Das SPD-geführte Ministerium und die Landesregierung aus CDU und SPD 
insgesamt hätten längst Öffentlichkeit herstellen müssen und Verbraucherinnen und 
Verbraucher informieren müssen und nicht über vier Jahre ohne jeden Erfolg einfach vor 
sich hin wurschteln sollen. 

Diese ganze Schlachthofgeschichte in Jena ist ein totales Regierungsversagen.

(Beifall DIE LINKE)

Mit Blick auf die Durchsetzung von Lebensmittelhygiene,

(Zwischenruf Abg. Primas, CDU: und dann anschließend eine Demonstration 
organisieren)

(Unruhe CDU)

mit Blick auf die Durchsetzung von Arbeitsschutz, mit Blick auf die Durchsetzung von 
Tierschutzgesetzen und mit Blick auf die verantwortungsvolle Information von 
Verbraucherinnen und Verbrauchern und der Öffentlichkeit insgesamt. Wie es zu diesem

(Zwischenruf Abg. Primas, CDU: … immer auf dem Rücken der Mitarbeiter austragen, 
dass ist ja furchtbar.)

Totalversagen kommen konnte, welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden 
sollen, dazu soll der von allen Fraktionen vorgelegte Antrag dienen. Und er ist ja auch gut - 
der Antrag. Aber der Bericht dazu war zu dürftig. Aber selbst diesen Bericht sollten wir in 
Ruhe im Ausschuss beraten

(Zwischenruf Staatssekretär Dr. Schubert: Es sind alle Fragen beantwortet, die Sie gestellt 
haben.)



und auch die Betroffenen und auch andere Schlachthöfe hören. Auch über die 
Übertragung der Überwachungsaufgaben auf zum Beispiel solche Zweckverbände können 
wir einmal reden oder auch darüber, wie die Schlachthöfe mit dem neuen Erlass vom Mai 
2013 zurechtkommen. Natürlich ist als Erster immer der Betreiber zuständig und der muss 
auch verfolgt werden. Dass ist im Schlachthof Jena auch eindeutig. 

Denn eines muss doch festgestellt werden: Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher sich 
nicht darauf verlassen können, dass bei Kontrollen festgestellte Missstände abgestellt 
werden, dann ist unser gesamtes Kontroll- und Sicherheitssystem im Lebensmittelbereich 
ad absurdum geführt und das ist eine ernste Sache und das können wir uns wohl nicht 
leisten. 

Im Endeffekt können wir froh sein, dass mit der Insolvenz im Schlachthof Jena ein Schnitt 
gemacht wurde und ich wünsche dem Insolvenzverwalter und den Mitarbeitern des 
Schlachthofs viel Erfolg bei der Rehabilitierung des Schlachthofs. Der Schlachthof kann ja 
vielleicht umgebaut werden, neu aufgestellt werden. 

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Geht es doch nicht um 
Rehabilitierung, … Entschuldigung …)

Ja, okay, dass der in Zukunft besser arbeitet, genau. Trotzdem dürfen Verantwortliche 
nicht einfach so davon kommen, nur weil der Schlachthof hoffentlich wieder auf einem 
besseren Weg ist. Es muss Vertrauen in das Kontrollsystem zurückgewonnen werden. Die 
Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass kontrollierte Betriebe ordentlich 
arbeiten.

Zum Schluss möchte ich noch einmal bekräftigen, was ich am Anfang meiner Rede 
festgestellt habe. Wir brauchen regionale Schlachthöfe in Thüringen, die vor Ort gut 
arbeiten, weil dies die Wirtschaft in den Regionen stärkt, Tierwohl fördert und dem 
Klimawandel entgegenwirkt. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE)


